
Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G 
 

ÜBER DIE ERGÄNZUNG  
DES ANHANGES DER  

MILCHINDUSTRIE  
ZU § 16 RKV 

 

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
Österreichs,  
 

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE 
 

1030 Wien, Zaunergasse 1-3 und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1. 
 
 

I. Geltungsbereich 
 

Dieser Kollektivvertrag gilt: 
 
a) Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich. 

 
b) Fachlich: Für alle dem Verband der Milchindustrie angeschlossenen 

Molkerei- und Käsereibetriebe, sowie deren räumlich verbundene 
Nebenbetriebe. 
 

c) Persönlich: Für alle ArbeiterInnen und gewerblichen Lehrlinge, die in den oben 
angeführten Betrieben beschäftigt sind. 

 
 

II. Zeitlicher Geltungsbereich 
 
Dieser Zusatzkollektivvertrag/diese Ergänzung zum Anhang tritt mit 1. November 
2019 in Kraft. 
 
 

III. Freizeit statt Jubiläumsgeld 
 
Der Anhang der Milchindustrie wird zu § 16 Abs. 1 RKV um folgenden Satz ergänzt: 
 
Durch Betriebsvereinbarung bzw. durch schriftliche Einzelvereinbarung in Betrieben 
ohne Betriebsrat kann auch eine Abgeltung des Jubiläumsgeldes in Zeit vereinbart 
werden. 
 
 
  



Wien, am 5. November 2019 
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